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Marktüberwachung

1. Überwachte Produkte 

2. Instrumente der Überwachung 
durch das BAV

3. Märkte

4. Gegenseitige Unterstützung
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Marktüberwachung 
Produkte (Auswahl)

• Radsätze
• Achswellen
• Drehgestelle
• Drucktaster
• Fahrgastautomaten

• Zugeinrichtungen
• Stosseinrichtungen
• Bremskomponenten

• Güterwagen
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Marktüberwachung 
Produkte (Auswahl)

• Schienen
• Befestigungs-

systeme
• Schwellen
• Fahrleitung
• Weichen
• Kreuzungen

Gesamtübersicht:
Anhang 7 EBV (TSI, 
Interoperabilitäts-
komponenten und 
Teilsysteme)
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Marktüberwachung 
Produkte

überwacht werden auch:

1. Produkte, hergestellt vor Einführung 
Interoperabilitätsrichtlinie (2008/57/EG)

2. Änderungen Richtlinien/Verordnungen TSI 
Eisenbahnen 
(z. B.: Ablösung TSI 2006/861/EG durch Verordnung (EU) 321/2013  über die 

technische Spezifikation des Teilsystems „Fahrzeuge – Güterwagen“ am 01.01.2014)
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IK und TS:
• Planung
• Entwicklung
• Herstellung

Interoperabilitätskomponenten: 
Konformitätsprüfung und 
Konformitäts- Bescheinigung, ggf. 
Baumustervalidierung

Anforderung

Hersteller /

TU

Stellen:
(Benannte Stelle 
(BS); Bezeichnete 
Benannte Stelle 
(BBS)

In Verkehr
Bringen der IK

Inbetriebnahme der Teilsysteme
und Fahrzeuge

Überwachung
in Betriebsphase

Phase /  MS Konformitätsprüfung für 
Interoperabilitätskomponenten und 

EG- Prüfung für Teilsysteme
Nationale Genehmigung

Behörden
(NSB)

Betrieb

Teilsysteme: EG‐Prüferklärung, resp. 
Erklärung für Einhaltung der NNTV

• Grundlegende Anforderungen
• TSI
• Harmonisierte Normen (EN)
• Notified National Technical Rule (NNTV) 

Nationale Genehmigung der 
Teilsysteme und Fahrzeuge mit 
Prüfung der nationalen 
Anforderungen, grundlegenden 
Anforderungen gemäss Interop .‐
Richtlinie und TSI

Teilsysteme:
EG- Prüfung und EG- Prüfbe-
scheinigung
EG-Prüfverfahren nach NNTV

Interoperabilitätskomponenten: 
Konformitätserklärung (mit oder ohne 
CE !)

Marktüberwachung der
Interoperabilitätskomponenten

• Nationale Anforderungen:
• Nationale Vorschriften
• Umwelt- und 

Nutzungsanforderungen

Marktüberwachung, Instrumente
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Marktüberwachung
Instrumente der Überwachung

Präventive und reaktive Marktüberwachung

Auslösung:
erfolgt bei Indizien auf 
erhöhtes Risikopotential

Fokus:
Überprüfung der 
Merkmale der Produkte

Auslösung:
erfolgt auf Grund von 
Mängelmeldungen, von Ereignissen 
und unmittelbar 
sicherheitsrelevanten Hinweisen

Fokus:
Ausser Verkehr nehmen von mit 
Risiko verbundenen Produkten 
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Marktüberwachung
Ablauf BAV

Behörde im  Ausland oder 
andere Schweizer Behörde 
allenfalls zuständig

alle potentiell betroffenen 
Hersteller (und Betreiber) und 
evtl. Behörden im Ausland

gemeinsam mit Hersteller, 
Fachabteilungen, Externe, 
allenfalls Sofortmassnahmen 
notwendig

betriebliche Ursachen möglich
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Marktüberwachung
Märkte

ICSMS: https://webgate.ec.europa.eu/icsms/



Bundesamt für Verkehr, 11
14.11.2014

Henrik Lippmann

Marktüberwachung
Märkte

Weitere Produkte/-aspekte,
die der Marktüberwachung
unterliegen (Auswahl):

• Maschinen
• Bauprodukte
• PSA
• Sportboote (durch BAV)

• Seilbahnen (durch BAV)

• Gefahrgut-
umschliessungen 
(durch BAV)

• EMV, ATEX
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Marktüberwachung
Gegenseitige Unterstützung

Fragestellungen
1. Kann aus der Information nicht 

ausgeschlossen werden, dass ein 
fehlerhaft funktionierendes Bauteil, 
Einrichtung oder Produkt als Ursache 
für ein Ereignis in Frage kommt?

2. Muss vermutet werden, dass dieses 
in Frage kommende Bauteil, 
Einrichtung oder Produkt eine 
Sicherheitsfunktion erfüllt?
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Marktüberwachung
Gegenseitige Unterstützung

Trifft einer /mehrere der folgenden  Punkte zu?
1. Personen, Gesundheit und Umwelt sind 

gefährdet
2. Funktion nicht (mehr) gewährleistet bzw. 

Fehlfunktionen festgestellt
3. Serienschäden sind festzustellen
4. Instandhaltungsmassnahmen nicht 

ausreichend, um Funktion und Sicherheit 
wieder zu gewährleisten

5. Abweichungen von Vorgaben aus 
Normen, Verordnungen etc. 

6. Unterlagen der Zulassung sind nicht 
vorhanden resp. ungültig
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Marktüberwachung
Fragen/Kontakt

Bundesamt für Verkehr
Abteilung Sicherheit
Sektion Sicherheitsüberwachung
Marktüberwachung

Henrik Lippmann

Telefon +41 58 462 56 25
Mobile     +41 79 215 67 50

marktueberwachung@bav.admin.ch


